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Teilnahmebedingungen  
Vorgarten-Wettbewerb 2022 in Richterich 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner*innen im Bezirk Richterich der Stadt Aachen, die einen Vorgarten

bewirtschaften bzw. pflegen.

2. Eine Bewerbung erfolgt über ein ausgefülltes Teilnahmeformular. Dies wird im Serviceportal der Stadt

Aachen bereitgestellt oder kann auf der Webseite der Stadt Aachen www.aachen.de/vorgaerten-richterich

heruntergeladen werden. Das heruntergeladene Formular ist dann vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und an

die Stadt Aachen per Mail oder Post zu senden. Sollte das Formular nicht heruntergeladen werden können, besteht

die Möglichkeit, dieses beim Bezirksamt Richterich zu erhalten.

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im Rahmen des Wettbewerbs benötigt. Ohne Angabe

dieser Daten ist eine Beteiligung an dem Wettbewerb nicht möglich. Ihre Daten werden nur von berechtigten

Personen bei der Stadtverwaltung verarbeitet und außerdem den Personen zur Kenntnis gegeben, die die Jury für

den Wettbewerb bilden. Alle beteiligten Personen sind auf die Vertraulichkeit im Umgang mit diesen Daten

verpflichtet.

Zusätzlich zum Teilnahmeformular sind 1 bis 2 Vorher-Fotos und 3 bis 4 Nachher-Fotos mit einzusenden.

Die Bewerbungsunterlagen reichen Sie bitte vorzugsweise online über das Serviceportal ein.

Alternativ senden Sie das Teilnahmeformular und die Fotos per Mail an: Bezirksamt.richterich@mail.aachen.de  oder

per Post an: Bezirksamt Richterich, Roermonder Straße 559, 52058 Aachen

3. Teilnahmeschluss ist der 30.09.2022.

4. Die ersten drei Gewinner*innen erhalten folgende Preise:

• 1. Bis 3. Platz: Preise: wahlweise einen Gutschein für Biostauden oder eine persönliche Beratung zu

naturnaher Gartengestaltung, im Wert von 150 €, 100 € und 50 €

Alle, die mitmachen, können sich über ein kleines Geschenk für ihren Garten freuen!
5. Teilnehmende bestätigen, dass sie alleinige Urheber*innen der Fotos sind, über alle Rechte an den Fotos 
verfügen, die Fotos frei von Rechten Dritter sind und durch die Teilnahme am Vorgarten-Wettbewerb keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Grundsätzlich sollten auf den Fotos keine Personen zu erkennen sein, 
jedenfalls nicht so, dass die Person zu identifizieren ist. Die Veranstalter*innen behalten sich vor, Fotos mit 
Personenbezug von der Bewertung auszuschließen und zu löschen. Mit der Übermittlung der Fotos räumen Sie ein, 
dass die Stadt Aachen zur Durchführung des Wettbewerbs Nutzungsrechte an diesen Fotos erhält.

6. Mit der Einsendung von Fotos versichern die jeweiligen Urheber*innen der Fotos, dass es sich nicht um 
einen fremden Vorgarten handelt. Die Urheberrechte verbleiben bei den Urheber*innen.

7. Teilnehmende stimmen einer möglichen Bearbeitung der Fotos zu (z. B. Anpassung des Formates, 
Verbesserung der Qualität).

8. Teilnehmende können vom Wettbewerb ausgeschlossen werden, sollte der berechtigte Verdacht bzw. 
Nachweis von Falschangaben, Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstigen unerlaubten 
Handlungen vorliegen.

9. Eine Jury aus Fachleuten im Bereich naturnahes Gärtnern beurteilt die Wettbewerbsbeiträge anhand der 
oben genannten Kriterien.

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 


